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Während der Gesetzentwurf der Bun-
desregierung zum sogenannten Risiko-
begrenzungsgesetz keine Regelungen 
für Immobiliendarlehen enthielt, son-
dern lediglich eine Absichtserklärung in 
der allgemeinen Begründung, schritt der 
Finanzausschuss des Bundestages selbst 
zur Tat und nahm entsprechende Vor-
schriften für Kreditverträge und Grund-
schulden auf. Das Gesetz wurde vom 
Bundestag am 27. Juni 2008 verabschie-
det, der Bundesrat stimmte am 4. Juli 
2008 zu. Es tritt einen Tag nach Verkün-
dung in Kraft. Än derungen finden sich 
im Recht der AGB, im Darlehensrecht 
und im Recht der Grundschuld sowie im 
Vollstreckungsrecht.

Höhere Hinweis- und 
Mindestinhaltsbestimmungen

Zunächst ist das Stichwort „Transparenz“ 
zu nennen. Die ohnehin nicht geringen 
Hinweis- und Mindestinhaltsbestim-
mungen bei Darlehensverträgen wurden 
weiter erhöht. Ist im Darlehensvertrag 
die Abtretung nicht ausgeschlossen oder 
an die Zustimmung des Kunden gebun-
den, so muss ein deutlich zu gestal-
tender Hinweis enthalten sein, dass der 
Darlehensgeber die Forderung ohne 
Zustimmung des Kunden abtreten und 
das Vertragsverhältnis auf einen Dritten 
übertragen darf (§ 492 Abs. 1a S. 3  
und 4 BGB). Hinsichtlich der Übertra-
gung des gesamten Kreditverhältnisses 
auf nicht im Voraus bekannte Dritte 
wird diese Regelung durch das Verbot 
einer AGB-Klausel solchen Inhalts flan-
kiert (§ 309 Nr. 10 BGB n. F.). Eine derar-
tige Bestimmung ist nur erlaubt, wenn 
der Vertragspartner wegen dieses Wech-
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Profitieren werden davon, wie den Ausführungen des Autors zu entnehmen ist, 
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es künftig eines expliziten Hinweises im Darlehensvertrag, dass ein Verkauf  
ohne Zustimmung des Kunden erlaubt ist. Darüber hinaus darf die Kündigung 
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sels berechtigt ist, sich vom Vertrag zu 
lösen.

Das Fehlen der geschilderten Hinweise ist 
allerdings unschädlich, wenn das Darle-
hen ausgezahlt wird (§ 494 Abs. 2 S. 1 
BGB). Das angeblich so wichtige Transpa-
renzgebot wurde demnach wohl doch 
nicht für so wichtig gehalten, dass man 
einen Verstoß dagegen mit einer gravie-
renderen Sanktion (denkbar zum Bei-
spiel ein Abtretungsausschluss) belegen 
wollte, so wie es etwa bei fehlenden 
Angaben zu den Zinsen der Fall ist (ver-
gleiche § 494 Abs. 2 S. 2 BGB).

Die Transparenzpflichten betreffen auch 
die laufende Geschäftsbeziehung. So ist 
der Kunde spätestens drei Monate vor 
Ablauf der Zinsbindungsfrist darüber  
zu informieren, ob und zu welchen Kon-
ditionen die Bank bereit ist, für einen 
weiteren Zeitraum oder die Restlaufzeit 
eine neue Zinsbindungsabrede zu tref-
fen (§ 492a Abs. 1 BGB n. F.). Läuft das 
Darlehen insgesamt aus, so ist der Kun-
de ebenfalls mindestens drei Monate 
vorher zu informieren, ob und zu wel-
chen Bedingungen die Bank das Darle-
hen fortführen möchte. Für ein even-
tuelles Angebot sind die Konditionen 
dem Pflichtangabenkatalog des § 492 
Abs. 1 S. 5 BGB entsprechend anzugeben 
(Nettodarlehensbetrag, Gesamtleistung, 
Rückzahlungsweise, Zinssatz und Kosten, 

effektiver Jahreszins, Versicherungskos-
ten und zu bestellende Sicherheiten).

Bedingungen für die Kündigung

Wesentlich gewichtiger dürfte folgender 
Eingriff in die vertragliche Gestaltungs-
freiheit sein: Die Kündigung eines Immo-
biliendarlehensvertrages darf erst erfol-
gen, wenn der Kunde mit mindestens 
zwei aufeinanderfolgenden Raten ganz 
oder teilweise in Verzug ist und der säu-
mige Betrag mindestens 2,5 Prozent des 
Nennbetrages des Darlehens ausmacht 
(§ 498 Abs. 3 BGB n. F.). 

Für einen Darlehensvertrag mit einem 
Nominalzins von 5,25 Prozent, was zur-
zeit etwa üblich ist, bedeutet dies bei 
einem Tilgungsanteil von einem Prozent 
einen Mindestrückstand von fast fünf 
Monatsraten, bei einer Tilgung von fünf 
Prozent fast drei Raten. In den bishe-
rigen AGB findet sich insofern allenfalls 
die Regel, dass min destens zwei volle 
Raten oder drei Raten teilweise offen 
sein müssen, zumeist noch geringere 
Anforderungen (etwa 14 Tage Verzug 
plus 14 Tage erfolglose Nachfrist oder 
bloßes erfolgloses Setzen einer angemes-
senen Frist nach Zahlungsverzug).

Informationspflichten nach Abtretung

Die mancherorts erhobene Forderung 
nach einem grundsätzlichen Verbot der 
Abtretung grundschuldgesicherter Darle-
hen setzte sich nicht durch. Stattdessen 
greifen auch hier die geschilderten In-
formationspflichten zur Zinsbindung und 
zu einer Darlehensfortführung. Der Zes-
sionar muss hierüber informieren, wenn 
nicht bei der Abtretung vereinbart wur-
de, dass der Zedent weiterhin alleine 
gegenüber dem Kunden als Darlehensge-
ber auftritt. 

Auch über die Abtretung selbst ist zu 
informieren, wenn eine solche Verabre-
dung nicht vorliegt. Dabei sind die Kon-
taktdaten des neuen Gläubigers dem 
Kunden in einer den Anforderungen des 
§ 1 Abs. 1 Nrn. 1-3 BGB-InfoV entspre-
chenden Weise mitzuteilen (vollständige 
Firma mit Handelsregisternummer und 
Name des Vertretungsberechtigten im 
Inland samt ladungsfähiger Anschrift). 
Wird die geschilderte Abrede zwischen 
Zedent und Zessionar aufgehoben, so ist 
die Unterrichtung des Kreditnehmers 
nachzuholen. Diese Regelungen betref-
fen auch Altverträge, wenn die Abtre-
tung nach Inkrafttreten des Gesetzes 
erfolgt (Art. 229 § 18 Abs. 1 EGBGB). 
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sprechen, um nach Ablauf der Kündi-
gungsfrist unter Vorlage der Zustellungs-
urkunde und der Kündigung die voll-
streckbare Ausfertigung beim Notar zu 
beantragen. Im Ergebnis bedeutet das nur 
zusätzliche Kosten, nämlich die der förm-
lichen Zustellung der Kündigungserklä-
rung, ohne die Stellung des Schuldners 
im Ergebnis zu verbessern.

Ein bisher nicht unbedingt leicht zu lö-
sendes Problem vereinfacht sich: Wird 
eine Grundschuld abgetreten, hat sich 
der Zessionar alle Einreden des Eigentü-
mers entgegenhalten zu lassen, die er, der 
Eigentümer, aufgrund der Sicherungs-
abrede mit dem ursprünglichen Gläubiger 
erheben kann. Der öffentliche Glaube des 
Grundbuchs bezieht sich nicht auf die 
Einredefreiheit, sodass der Zessionar kei-
ne Kenntnis der Einreden haben muss 
(§ 1192 Abs. 1a BGB). Der neue Gläubiger 
rückt damit in Ansehung der Grund-
schuld vollständig in die Pflichtenstellung 
des ursprünglichen Gläubigers ein. Die 
Neuregelung gilt für alle Abtretungen 
nach Inkrafttreten des Gesetzes, auch für 
bereits eingetragene Grundschulden 
(Art. 229 § 18 Abs. 2 EGBGB). Da – wie 
die Bundesregierung selbst bekundete – 
es bisher keineswegs üblich oder auch 
nur häufig war, persönliche und dingliche 
Gläubigerstellung zu trennen, bedeutet 
das keine wesentliche Änderung.

Geltendmachung von Einreden

Beim Geltendmachen der Einreden er-
geben sich allerdings zwei echte Neue-
rungen: Zwar muss der Eigentümer  
natürlich weiterhin die Vollstreckungs-
gegenklage außerhalb des Zwangsvoll-
streckungsverfahrens erheben. Aber der 
vorläufige Rechtsschutz wird erleichtert, 
denn nach § 769 Abs. 1 S. 2 ZPO n. F. 
wird die Zwangsvollstreckung einstwei-
len eingestellt, ohne dass eine Sicher-

heitsleistung durch den Schuldner er-
folgen muss, wenn er dazu nicht in der 
Lage ist und die Rechtsverfolgung hin-
reichende Aussicht auf Erfolg bietet.  
Die Tatsachen, die das Bestehen einer 
Einrede als möglich erscheinen lassen, 
sind (nur) im Rahmen einer Glaubhaft-
machung an Eides statt zu versichern.  
Es liegt nahe, dass die Gerichte nun  
im Rahmen von Vollstreckungsgegen-
klagen gegenüber einem Grundschuld-
gläubiger eine einstweilige Einstel- 
lung ohne Sicherheitsleistung als  
Regelfall ansehen. 

Ergänzt wird das Ganze durch § 799a 
ZPO, der einen verschuldensunabhän-
gigen Schadensersatzanspruch gewährt, 
wenn die Vollstreckung aus der notariel-
len Urkunde für unzulässig erklärt wird, 
und zwar sowohl in Bezug auf den ding-
lichen Anspruch aus der Grundschuld  
als auch hinsichtlich des zumeist gleich-
falls erklärten abstrakten (persönlichen) 
Schuldanerkenntnisses. Diese Schadens-
ersatzpflicht betrifft allerdings nicht  
den ursprünglichen Grundschuldinha-
ber, sondern nur Zessionare. 

Die Regelung greift in allen Fällen, in 
denen die Zwangsvollstreckung aus  
der Urkunde nach Inkrafttreten des 
Gesetzes für unzulässig erklärt wurde  
(§ 37 EGZPO), betrifft damit auch Alt-
titel, ja sogar vorher anhängig gewor-
dene Klagen. Dieses Damoklesschwert 
dürfte dazu führen, dass bei der Voll-
streckung sorgfältiger vorgegangen  
wird und eine nachlässige Informations-
politik, wie etwa im Rahmen des Falls, 
der der Entscheidung „Westend Olym-
pic“ des OLG München vom 26. Februar 
2008 (Az. 5 U 5102/06, Wertpapiermit-
teilungen 2008, S. 688 ff.) zugrunde lag, 
nicht mehr vorkommt.

*) Bei Redaktionsschluss stand der Termin der  
Verkündung noch nicht fest.
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Entgegen der erst 1994 mit dem § 354a 
HGB eingeführten Regelung kann bei 
Handelsgeschäften ein Abtretungsverbot 
wirksam vereinbart werden, wenn der 
Darlehensgeber ein Kredit institut im 
Sinne des KWG ist (§ 354a Abs. 2 HGB 
n. F.). Mangels einer entsprechenden 
Einschränkung umfasst dies auch Kredite 
an eine juristische Person des öffent-
lichen Rechts oder an ein öffentlich-
rechtliches Sondervermögen, obwohl 
man hier an der Schutzbedürftigkeit 
sicherlich erhebliche Zweifel haben kann. 
Diese Änderung betrifft nur neu abge-
schlossene Darlehensverträge (Art. 64 
EGHGB). 

Grundschuld-Kündigung  
mit sechsmonatiger Frist

Auch im Recht der (Sicherungs-)Grund-
schuld ergeben sich Änderungen. So kann 
vom gesetzlichen Regelfall, dass eine 
Grundschuld mit einer Frist von sechs 
Monaten zu kündigen ist (§ 1193 Abs. 1 
BGB), bei neu zu bestellenden Siche-
rungsgrundschulden nicht mehr abgewi-
chen werden (§ 1193 Abs. 2 S. 2 BGB n. F., 
Art. 229 § 18 Abs. 3 BGB). Bisher wurde 
in der Praxis die Grundschuld häufig als 
sofort fällig bestellt. Wie sich das Verbot 
einer sofortigen Fälligstellung auswirkt, 
wird die Praxis erst zeigen müssen. Das 
bislang übliche Prozedere der unmittel-
baren Erteilung einer vollstreckbaren 
Ausfertigung durch den Notar, das bereits 
umstritten war, dürfte künftig ausschei-
den. Wegen der dargestellten Ände-
rungen im materiellen Recht wird der 
Notar die vollstreckbare Ausfertigung 
künftig erst dann erteilen, wenn die Zu-
stellung und der Ablauf der Kündigungs-
frist nachgewiesen sind. Der Zugang der 
Kündigungserklärung ist in öffentlicher 
Urkunde zu belegen, das heißt, eine  
Zustellung durch den Gerichtsvollzie-
her ist nötig.

Außerdem ist unklar, ob die Kündigung 
der Grundschuld jederzeit möglich ist 
oder eine Säumnis des Kreditschuldners 
voraussetzt, denn dazu fehlt eine Aussage 
im Gesetz. Den neuen § 498 Abs. 3 BGB 
wird man kaum heranziehen können, da 
die Grundschuld natürlich weiterhin von 
der persönlichen Forderung unabhängig 
ist. Ferner ergäbe eine solche Sichtweise, 
dass die Einleitung der Zwangsvollstre-
ckung erst sechs Monate nach Eintritt des 
qualifizierten Verzugs (mindestens zwei 
Raten und mindestens 2,5 Prozent des 
Nennbetrags) erfolgen kann. Es sollte 
demnach möglich sein, bereits nach Ein-
tragung der Grundschuld die Kündigung 
durch eine zugestellte Erklärung auszu-


